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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §34 Abs3

Rechtssatz

Schon im Hinblick auf die unstrittige körperliche Beeinträchtigung des Kindes, die eine dauerhafte P9ege erfordert,

kann es nicht als unvertretbar angesehen werden, wenn das Bundes:nanzgericht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die

Begleitung durch beide Elternteile (und damit verbunden auch die fünfjährige Schwester) sowie durch die angestellte

Betreuerin für die spätere häusliche P9ege des Kindes notwendig war und somit eine Zwangsläu:gkeit der Kosten der

weiteren Begleitpersonen dem Grunde nach vorlag.
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